
Hessisches Kultusministerium 

 

Zentrale Fortbildungseinrichtung 

für Sportlehrkräfte des Landes (ZFS) 

Das „Farbsystem“ 

Einordnung von Sportarten und Aktivitäten 

im Schulsport in Hessen 

Sportarten ohne zusätz-

liche Anforderungen 

Sportarten mit besonderen 

Aufsichtsanforderungen* 

Sportarten mit erhöhtem 

Gefährdungspotential* 

Verbotene 

Sportarten 

Unter anderem: 

Leichtathletik 

Sportspiele 

- Basketball 

- Fußball 

- Handball 

- Volleyball 

Turnen 

Rodeln – Schlittenfahren* 

Schlittschuhlaufen* 

 
 

 

* Zustimmung der Eltern erforder-

lich im Rahmen von Schulfahrten/ -

wanderungen (§25 AufsVO) 

Klettern 

- an Boulderwänden 

Baden 

Segeln auf Großschiffen 

Wasserskifahren 

- an Wasserskiseilbahnen 

Skilanglauf 

Slacklining 

Radfahren/ Mountainbiken 

Inline Skating 

Klettern 

- in Kletterhallen 

- in Seilgärten 

Schwimmen 

Kanufahren 

Rudern 

Segeln 

Windsurfen/ Wellenreiten 

Gerättauchen 

Skifahren/ Snowboarden 

Alpines Wandern 

Pferdesport 

Trampolinturnen 

- Turnen am Minitrampolin 

Techniken aus 

Kampfsportarten 

- die unmittelbar auf 

den Körper einwirken 

Luftsport 

Bungeejumping 

Motorsport 

Canyoning 

Rafting 

Wildwasserfahren 

- außerhalb  künst-

licher Anlagen 

Kitesurfen 
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